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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 

Programme (SUP)1, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 

Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie)2, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 12. Juni 2013 über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten und zur 

Änderung der Richtlinie 2004/35/EG3, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten4, 

1. erkennt die wesentliche Verknüpfung zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und 

ökologischer Nachhaltigkeit bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips 

an; unterstützt die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlstands in der Region, 

die nicht auf Kosten des ökologischen Gleichgewichts und der biologischen Vielfalt der 

empfindlichen Küsten- und Meeresökosysteme und ihrer natürlichen Ressourcen 

betrieben werden sollte; betont die Notwendigkeit, konkrete Umweltschutzmaßnahmen in 

die Strategie EUSAIR aufzunehmen, darunter Projekte: 

 (a) zum Schutz der Küsten und des Küstenökosystems sowie zur Bekämpfung der 

Erosion, 

 (b) zur Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und Projekte für 

Katastrophenmanagement zur Vermeidung von Naturkatastrophen, die von Menschen 

verursacht wurden, und von solchen, die nicht von Menschen verursacht wurden, 

 (c) zur Förderung der Umsetzung eines hochwertigen Abfallmanagements und einer 

hochwertigen Abwasserreinigung sowie von Präventionssystemen im Bereich der 

Wasserressourcen, 

 (d) zur Durchführung von Untersuchungen und Vergleichsstudien zur Bodensenkung; 

2. unterstützt die blaue Wirtschaft als eine Lösung für die Wirtschaftskrise, da sie die 

                                                 
1 ABl. L 197, 21.7.2001, S. 30. 
2 ABl. L 164, 25.6.2008, S. 19. 
3 ABl. L 178, 28.6.2013, S. 66. 
4 ABl. L 124, 25.4.2014, S. 1. 
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Schaffung neuer Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung fördert, wobei das 

Augenmerk insbesondere auf die Beschäftigung von Frauen und jungen Menschen in den 

Küsten- und Inselstaaten gerichtet ist; ist der Auffassung, dass bei der Umsetzung der 

Strategie der EU für die Region Adria-Ionisches Meer das Konzept der blauen Wirtschaft 

einbezogen werden muss, das die Wirtschaftssektoren, die im Zusammenhang mit den 

Meeren und den Ozeanen stehen, die Aquakultur, die See- und die Binnenschifffahrt und 

den Tourismus mit dem Umweltschutz verknüpft; 

3. fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass Drittländer, die an Projekten in der 

Makroregion beteiligt sind, den einschlägigen Besitzstand der Union einhalten, damit eine 

nachhaltige Nutzung der Ressourcen der Union sichergestellt werden kann; empfiehlt, 

dass Vereinbarungen und Abkommen dazu genutzt werden, Drittländer in 

Umweltprojekte der Europäischen Union einzubinden; weist ferner darauf hin, dass 

Mechanismen der verantwortungsvollen Staatsführung von entscheidender Bedeutung für 

die Umsetzung der Umweltpolitik sind; 

4. fordert die Kommission auf, den regelmäßigen Dialog zwischen EUSAIR und den 

schottischen Partnern zu fördern, damit beide Seiten über bewährte Verfahren und das 

innovative Konzept des integrierten Küstenzonenmanagements in der Nordsee informiert 

werden können; 

5. empfiehlt den Mitgliedstaaten, Erfahrungen und bewährte Verfahren in Bezug auf die 

Makroregion des Donauraums auszutauschen; 

6. fordert die Kommission auf, das Parlament regelmäßig über die Ergebnisse der 

Umsetzung von EUSAIR zu informieren und dazu zu konsultieren; 

7. fordert die Kommission und die an der Strategie beteiligten Mitgliedstaaten auf, im 

Einklang mit der Gemeinsamen Fischereipolitik gemeinschaftliche Projekte 

durchzuführen; 

8. vertritt die Auffassung, dass die Küsten und der Meeresabschnitt zwischen der 

italienischen Adria und dem Balkan eine außerordentlich wertvolle Landschaft und 

Umgebung darstellen, die geschützt und aufgewertet werden müssen; 

9. ist aus diesem Grund der Ansicht, dass die Fertigstellung der Straßen- und 

Verkehrsinfrastruktur an beiden Ufern der Adria, ihre Anbindung an die Netze und 

Korridore der TEN-V in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung und die Integration der 

fehlenden Anschlüsse Grundvoraussetzungen dafür sind, dass die Ziele der ökologischen 

Nachhaltigkeit in der Makroregion verwirklicht werden können; 

10. empfiehlt die aktive Förderung der Ökoinnovation in den Bereichen Fischerei, 

Aquakultur, Seeverkehr, Tourismus, einschließlich Kreuzfahrttourismus, Häfen und damit 

in Zusammenhang stehenden Infrastrukturen, um das bedeutende Potenzial der Region zu 

nutzen, das „blaue Wachstum“ zu fördern und damit neue Arbeitsplätze zu schaffen und 

um die rationelle und nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen im Einklang mit der 

integrierten Meerespolitik sicherzustellen; unterstützt die Förderung innovativer, 

effizienter und nachhaltiger Dienstleistungen für die Güter- und die Personenbeförderung 

auf See, mit denen die Dauer von Überfahrten verkürzt und die Verkehrs- und 
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Logistikkosten, die externen Auswirkungen und insbesondere – im Einklang mit der 

Annahme von Plänen für eine umweltfreundliche Mobilität – der CO2-Ausstoß gesenkt 

werden können; 

11. fordert die Kommission auf, die Entwicklung von Fischereitätigkeiten zu fördern, die aus 

ökologischer Sicht und in Bezug auf den Erhalt von Fischbeständen nachhaltig sind, und 

außerdem im Einklang mit dem Grundsatz der Nachhaltigkeit Maßnahmen zu 

unterstützen, die Fischerei und Tourismus verbinden (Fischereitourismus, Marikultur, 

Freizeitfischerei); 

12. weist darauf hin, dass sich kommerziell befischte Fisch- und Schalentierbestände 

innerhalb sicherer biologischer Grenzen befinden sollten, um einen guten Umweltzustand 

zu erzielen und die langfristige Nachhaltigkeit der Fischerei zu sichern; 

13. befürwortet eine Ausweitung der Schutzgebiete zum Schutz der Umwelt und zur 

Eindämmung des Verlusts an biologischer Vielfalt – insbesondere durch die Förderung 

der Netzwerke Natura 2000 und Emerald und des LIFE-Programms; betont die Bedeutung 

der Erhaltung bedrohter Arten und fordert die zuständigen Mitgliedstaaten auf, im 

Rahmen dieser makroregionalen Strategie angemessene Maßnahmen zur Erreichung 

dieses Ziels umzusetzen; fordert die Mitgliedstaaten auf, sich stärker gegen die 

Meeresverschmutzung zu engagieren, insbesondere mit Blick auf die Verschmutzung auf 

den adriatischen Inseln durch Abfälle; 

14. betont die Notwendigkeit eines umfassenden Plans zur Bekämpfung der 

Meeresverschmutzung und der natürlichen und durch den Menschen verursachten 

Gefahren, die der Klimawandel mit sich bringt – vor allem Hochwasser, Dürre, 

Bodenerosion und Waldbrände; 

15. betont, dass der Druck auf Meeres- und Küstenökosysteme durch ein besseres Verständnis 

der biologischen Vielfalt reduziert und dass diese Vielfalt durch den Austausch bewährter 

Verfahren zwischen den Verwaltungsbehörden der See- und Küstenökosysteme weiter 

erhöht werden kann; 

16. fordert im Einklang mit einschlägigen internationalen Verpflichtungen, dass bis 2020 

mindestens 10 % der Fläche der Adria und des Ionischen Meeres als Meeresschutzgebiete 

ausgewiesen sind, damit im Einklang mit der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie bis 2020 

ein guter Umweltzustand der Meeresumwelt der Union erreicht werden kann; fordert die 

Einrichtung eines Netzes maritimer, küstennaher und küstenferner Schutzgebiete und 

Parks; fordert die an der Strategie beteiligten Mitgliedstaaten auf, die Umweltqualität 

mithilfe von Projekten zu verbessern, die durch die Optimierung der Nachhaltigkeit des 

Seeverkehrs, den Schutz der biologischen Vielfalt und Investitionen in 

Meeresschutzgebiete auf eine Verringerung der chemischen, physikalischen und 

mikrobiologischen Verschmutzung abzielen; fordert in diesem Zusammenhang die 

beteiligten Mitgliedstaaten auf, integrierte Systeme für die Beobachtung und 

Überwachung von Meeresschutzgebieten zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen 

regionalen Umweltbeobachtungsstellen zu stärken; 

17. zeigt sich sehr besorgt über die neuen Vorstöße im Bereich der Exploration und Förderung 

von Erdöl und Erdgas sowohl vor den Küsten als auch an Land und insbesondere in 



 

PE557.240v03-00 6/8 AD\1070397DE.doc 

DE 

Gebieten, die bereits extrem unter beträchtlichen Umwelteinflüssen leiden; hält es für 

wichtig, dass sachdienliche Studien zur Makroregion durchgeführt werden; betont, dass 

die Exploration und die Förderung von Erdöl und Erdgas im Einklang mit den Zielen der 

integrierten Meerespolitik und der maritimen Raumordnung stehen müssen und dass der 

Fokus der Energiegewinnung generell auf erneuerbare Energien wie z. B. die Offshore-

Windenergie gelegt werden sollte; betont, dass die Adria ein abgeschlossenes Meer mit 

nur geringer Tiefe ist, das keine Schadstoffe abbauen kann und an beiden Ufern durch 

eine florierende Tourismuswirtschaft gekennzeichnet ist; betont weiterhin, dass das 

Wachstum der Makroregion zunächst vom Tourismus und von wirtschaftlichen 

Aktivitäten abhängen sollte, die mit den spezifischen Umweltgegebenheiten und 

Ökosystemen in Zusammenhang stehen; unterstreicht die Notwendigkeit, dass die 

Mitgliedstaaten in der Region die EU-Vorschriften und internationalen Übereinkommen 

über die ökologische Nachhaltigkeit und die Sicherheit von maritimen Tätigkeiten wie 

zum Beispiel der Offshore-Exploration von Erdöl und Erdgas und der Entwicklung, der 

Einrichtung und des Betriebs von Offshore-Windkraftanlagen einheitlich umsetzen; 

fordert daher die umfassende Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 

(2008/56/EG) und der Richtlinie über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und 

-Erdgasaktivitäten (2013/30/EU); fordert mit Blick auf die makroregionale 

Zusammenarbeit die Einrichtung eines Systems für ein Einschreiten im Falle eines 

Unfalls; 

18. hebt den Zusammenhang zwischen Umweltschutz und der Entwicklung eines 

nachhaltigen Tourismus hervor; fordert die Region in diesem Zusammenhang auf, die 

Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus weiterzuverfolgen und damit negative 

Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden; 

19. fordert die Kommission auf, den Austausch bewährter Verfahren etwa in Bezug auf 

nachhaltige Projekte, die von Aktionsgruppen in den Küstenregionen durchgeführt 

wurden, zu intensivieren; 

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, örtliche Behörden, Gemeinschaften, die Zivilgesellschaft 

und andere Interessenvertreter aktiv an der Umsetzung der makroregionalen Strategie zu 

beteiligen, damit sie ihr Recht auf Einbeziehung in Entscheidungen ausüben können, die 

die Umwelt in ihrer Umgebung und die öffentliche Gesundheit betreffen, wenn diese 

durch Verschmutzung oder invasive bzw. umweltschädliche Infrastrukturen, die nicht im 

Einklang mit der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung (2014/52/EU) stehen, 

gefährdet werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Ergebnisse der Analysen der 

Auswirkungen maritimer Wirtschaftstätigkeiten, die in den Geltungsbereich der UVP-

Richtlinie und der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen 

bestimmter Pläne und Programme fallen, mit den zuständigen Behörden der 

Nachbarländer auszutauschen; 

21. erkennt an, dass sich viele regionale Gemeinschaften offiziell als GVO-freie Gebiete 

bezeichnet haben; empfiehlt in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit und die 

Koordinierung im Rahmen von EUSAIR, um einen Schutz vor einer Kontaminierung 

durch GVO sicherzustellen; 

22. schließt sich der Auffassung der Kommission an, wonach für die Makroregion Adria-
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Ionisches Meer ein Zentrum für die Abwehr von Naturkatastrophen und anderen 

Katastrophen eingerichtet werden sollte; 

23. regt zur Zusammenarbeit zwischen den hydrometeorologischen Instituten der 

Mitgliedstaaten an, um eine bessere Koordinierung bei extremen Klimaphänomenen, den 

Folgen des Klimawandels und beim Katastrophenrisikomanagement zu erzielen; 

24. weist darauf hin, dass die Wasserwirtschaft, die Landwirtschaft und der Tourismussektor 

als die Sektoren gelten, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, und fordert aus 

diesem Grund die Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Behörden mit dem 

Ziel, einen Rahmen und einen Fördermechanismus für die Umsetzung von Anpassungs- 

und Schutzmaßnahmen einzuführen; 

25. weist auf das große Potenzial der erneuerbaren Energiequellen in der Makroregion hin, 

das nur unzureichend genutzt wird; regt im Rahmen der Energieunion zu stärkeren 

Bemühungen in Bezug auf die Umsetzung und Förderung der makroregionalen 

Zusammenarbeit im Energiesektor unter Einbeziehung von Mitgliedstaaten und 

Drittstaaten an, um die Ziele der EU im Bereich der Klima- und Energiepolitik bis 2030 

zu erreichen; 

26. hält die Mitgliedstaaten dazu an, den umweltfreundlichen Verkehrssektor 

weiterzuentwickeln und dabei u. a. die Eisenbahninfrastruktur zu berücksichtigen und ein 

besonderes Augenmerk auf die grenzüberschreitende Infrastrukturentwicklung zu legen; 

fordert die Entwicklung eines multimodalen Verkehrs und eines integrierten 

Fahrscheinsystems; 

27. fordert die Anwendung der Verordnung über die Überwachung von 

Kohlendioxidemissionen aus dem Seeverkehr, die Berichterstattung darüber und die 

Prüfung dieser Emissionen (Verordnung (EU) 2015/757) für Innovationen und für die 

Schaffung eines nachhaltigen Seeverkehrs in der Makroregion, indem alternative 

Schiffsantriebsmotoren und alternative Kraftstoffe zum Einsatz kommen, um die 

Treibhausgasemissionen zu senken und die Energieeffizienz des Verkehrssektors zu 

verbessern. 
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